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Antrag
auf Annahme einer Entschließung

der Fraktion der CDU

zur Volksinitiative gemäß Artikel 61 Abs. 1 der Verfassung von Berlin
„Neue Wege für Berlin“
(Drs. 18/2711)

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Das Abgeordnetenhaus von Berlin teilt ausdrücklich das Ziel der Volksinitiative "Neue Wege"
für Berlin, die Anzahl von mietpreis- bzw. belegungsgebundenen Wohnungen durch eine Reihe
von ziel- und zweckgerichteten Fördermaßnahmen deutlich zu erhöhen. Das Abgeordnetenhaus
von Berlin unterstützt insbesondere auch das von den Vertrauensleuten der Initiative vorgetra-
gene Anliegen, einen Runden Tisch zur Förderung des Wohnungsneubaus in Berlin durchzu-
führen und die für einen Dialog mit allen Partnern der Wohnungspolitik erforderlichen Voraus-
setzungen zu schaffen.

Der Senat wird daher aufgefordert, ein Konzept zur Neuausrichtung des geförderten Woh-
nungsbaus in Berlin zu erarbeiten.

Dieses Konzept hat insbesondere die folgenden Punkte zu beinhalten:

1. Ausrichtung der Förderung auf den Neubau von mindestens 12.500 geförderten Woh-
nungen pro Jahr über einen Zeitraum von mindestens acht Jahren, beginnend ab dem
Jahr 2021.

2. Ausweisung von landeseigenen Grundstücken, die im Rahmen von Erbbaurechten für
den Neubau insbesondere öffentlich geförderten Wohnraums zur Verfügung gestellt
werden können.
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3. Erarbeitung eines Masterplans zur zeitnahen Erschließung neuer, ökologisch ausgerich-
teter Wohnquartiere, die auf landeseigenen Flächen errichtet werden können.

4. Übernahme der Zuständigkeit für die in Zusammenhang mit diesem Masterplan stehen-
den Bauleitplanung durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.

Das Konzept ist dem Abgeordnetenhaus bis zum 31. Dezember 2020 vorzulegen.

Hinsichtlich der einzelnen Forderungen der Volksinitiative nimmt das Abgeordnetenhaus von
Berlin wie folgt Stellung:

Zu 1.
"Der Neubau von mindestens 12.500 sozialen und bezahlbaren Wohnungen pro Jahr in Berlin
ist zu fördern. In acht Jahren sollen so zusätzlich 100.000 Wohnungen zu Mieten von 6 bis 10
Euro Kaltmiete je qm entstehen. Enteignungen sind ein Irrweg. Sie erfordern hohe Entschädi-
gungszahlungen und schaffen keinen Quadratmeter neuen Wohnraum. Auch der Mietendeckel
hat keinen Neubau von Wohnungen zur Folge.":
Eine deutliche Erhöhung der Anzahl neu zu errichtender Wohnungen ist generell erforderlich,
das gilt insbesondere für das Segment des geförderten Wohnungsbaus. Das derzeit vom Senat
verfolgte Ziel, ab 2021 eine Förderung von 5.000 Wohnungen jährlich zu erreichen, reicht er-
kennbar nicht aus, um den aktuellen und zukünftig prognostizierten Bedarf zu kompensieren.
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wohnen hält es deshalb für sinnvoll, den Neubau von
mindestens 12.500 geförderten Wohnungen pro Jahr anzustreben. Es ist zutreffend, dass weder
durch Enteignung von Wohnraum noch durch einen „Mietendeckel“ neuer Wohnraum geschaf-
fen wird. Der Ausschuss empfiehlt deshalb, die Wohnungspolitik des Landes Berlin neu aus-
zurichten und insbesondere auf die Förderung des so dringend erforderlichen Wohnungsneu-
baus abzustellen.

Zu 2.
"Der Senat wird verpflichtet, eigene Grundstücke schnell, unbürokratisch und preiswert für den
Wohnungsbau bereitzustellen. Andere Städte, wie z. B. Hamburg, praktizieren das bereits seit
Jahrzehnten erfolgreich. Dies bremst die Preisentwicklung beim Bauland und sichert bezahl-
bares Wohnen in allen Teilen der Stadt.":
Die Verfügbarkeit von Grundstücken ist zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche Woh-
nungsbau-Offensive. Für den öffentlich geförderten Mietwohnungsbau trifft dies in besonderer
Weise zu. Es ist deshalb notwendig, dass durch das Land Berlin Grundstücke zum Bau vor-
nehmlich mietpreisgebundener Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Aus Gründen der
langfristigen stadtentwicklungspolitischen Steuerungsmöglichkeiten des Landes Berlin hält der
Stadtentwicklungsausschuss es zwar nicht für zweckmäßig, landeseigene Grundstücke zu die-
sem Zweck zu veräußern. Hingegen sollte eine schnelle, unbürokratische und preiswerte Zur-
verfügungstellung von für den Wohnungsneubau geeigneten Grundstücken des Landes im Rah-
men von Erbbaurechten erfolgen. Das Land Berlin hat sich zum Ziel gesetzt. Im Rahmen der
Liegenschaftspolitik landeseigene Grundstücke nicht mehr zu veräußern, sondern im Gegenteil
einen Erwerb von strategischen Liegenschaftsreserven anzustreben. Dieser Weg ist weiter zu
verfolgen, auch im Hinblick auf die wohnungspolitischen Zielstellungen des Landes.
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Zu 3.
"Freie Flächen im Landesbesitz sind für neue, ökologische Wohnquartiere zu nutzen.
Dafür kommen insbesondere der Randbereich des Tempelhofer Feldes, die Elisabeth-Aue in
Buchholz, die sogenannte Bürgerstadt Buch sowie die zahlreichen kleineren Flächen im Eigen-
tum Berlins und der Berlin-eigenen Betriebe infrage.“
Die Erschließung freier, im Eigentum des Landes Berlin befindlicher Flächen zur Errichtung
neuer, ökologischer Wohnquartiere ist ein unterstützenswertes Ziel. Die von der Volksinitiative
genannten Beispiele sind für diesen Zweck geeignet, jedoch steht im Falle des Tempelhofer
Feldes derzeit eine gesetzliche Regelung entgegen, die dem Tempelhofer Feld eine abwei-
chende Nutzungsperspektive zuweist. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wohnen emp-
fiehlt, die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen und infrastrukturellen Voraussetzung
für eine Erschließung der von der Volksinitiative genannten Flächen entschieden voranzutrei-
ben. Das Gesetz zum Erhalt des Tempelhofer Feldes müsste hierfür in einigen Punkten der
wohnungspolitischen Sachlage angepasst werden. Mittlerweile sprechen sich selbst die Be-
zirksbürgermeister von Neukölln und TempelhofSchöneberg für eine maßvolle Randbebauung
des Tempelhofer-Feldes aus. Nach Überzeugung des Ausschusses sollte dazu im Vorfeld eine
Volksbefragung durchgeführt werden. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sollten vom Ab-
geordnetenhaus kurzfristig geschaffen werden.

Zu 4.
"Der Senat übernimmt die fachliche Zuständigkeit und die politische Verantwortung für die
Aufstellung und Umsetzung dieses 100.000-Wohnungen-Programmes. Der Senat wird aufge-
fordert, bürokratische Hürden abzubauen. Wir fordern die sofortige Einrichtung einer Om-
budsstelle, die auf Antrag von Bürgerinnen und Bürgern das Recht hat, Verzögerungen und
Behinderungen bei Wohnungsbauprojekten zu untersuchen und darüber öffentlich zu berich-
ten."
Angesichts der übergeordneten wohnungs- und stadtentwicklungspolitischen Bedeutung des
Wohnungsbauprogramms der Volksinitiative erscheint es dem Ausschuss nachvollziehbar, dass
der Senat die fachliche Zuständigkeit und die politische Verantwortung für dessen Aufstellung
und Umsetzung übernehmen sollte. Die derzeit bestehende und bei der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung angesiedelte Wohnungsleitstelle übernimmt zwar grundsätzlich steuernde
und vermittelnde Funktionen, das reicht in diesen Zusammenhang aber nicht aus. Die Beteili-
gung der Bezirke im Rahmen des von der Volksinitiative geforderten Wohnungsbauprogramms
ist in kooperativen Verfahren zu gewährleisten.

Der Abbau bürokratischer Hürden wird vom Ausschuss ebenfalls unterstützt, hierzu werden
vom Senat im Rahmen des von der Volksinitiative vorgeschlagenen Runden Tischs konkrete
Vorschläge erwartet. Inwieweit die von der Volksinitiative geforderte Ombudsstelle einen sinn-
vollen Beitrag zur Förderung des Wohnungsneubaus leisten kann, erfordert eine Machbarkeits-
studie des Senats. In diesem Zusammenhang sollte insbesondere die Frage geklärt werden, wer
für als Antragsberechtigter im Sinne der Volksinitiative in Frage kommt. Eine Antragsberech-
tigung durch jede Bürgerin bzw. jeden Bürger Berlins hält der Ausschuss jedenfalls für zu weit
gegriffen.



Abgeordnetenhaus von Berlin
18. Wahlperiode

Seite 4 Drucksache 18/3018

Begründung

Städte wie Hamburg machen vor, wie eine soziale und nachhaltige Wohnraumoffensive gelin-
gen kann. Berlin hinkt dem Bedarf hingegen weit hinterher. Deshalb unterstützen wir ausdrück-
lich die Ziele der Volksinitiative „Neue Wege für Berlin“. Es ist mehr als bedauerlich, dass die
Koalition deren Forderungen nicht ernst nimmt - obwohl mehr als 63.000 Berlinerinnen und
Berliner in den vergangenen Monaten dafür unterzeichnet haben.

Berlin braucht ein breites Bündnis für den Wohnungsneubau – wir stellen uns hinter den Vor-
schlag der Volksinitiative, in diesem Rahmen mindestens 12.500 neue Wohnungen im Jahr zu
bauen zu Preisen von 6 bis 10 Euro je Quadratmeter. Die vom Senat angestrebte (und aktuell
weit entfernte) Förderung von nur 5000 Wohnungen reicht aus unserer Sicht erkennbar nicht
aus.

Um das ambitionierte Neubauziel zu erreichen, müssen wir Grundstücke schnell und unbüro-
kratisch für den Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Hürden müssen abgebaut werden und
ausreichende Flächen für sozial gemischte und ökologisch nachhaltige neue Quartiere erschlos-
sen werden. Eine maßvolle Randbebauung des Tempelhofer Feldes darf dabei kein Tabu sein:
Wir werben für eine Volksbefragung über eine entsprechende Änderung des THF-Gesetzes.

Es ist in jeder Hinsicht zu begrüßen, dass mit der Initiative „Neue Wege für Berlin“ Bewegung
in die wohnungsbaupolitische Debatte kommt. Ein Paradigmenwechsel ist nach fast vier Jahren
rot-rot-grüner Verhinderungspolitik mehr als überfällig!

Berlin, 16. September 2020

Dregger   Evers   Gräff   Melzer
und die übrigen Mitglieder

der Fraktion der CDU


